
Anlage 7

I) Feuerbestattung

a) Einäscherung von Verstorbenen ab netto 250,84 €      
vollendetem 6. Lebensjahr MwSt (19%) 47,66 €        

brutto 298,50 €      

b) Einäscherung von Verstorbenen vom netto 110,59 €      
vollendeten 1. bis zum vollendeten 6. Lebensjahr MwSt (19%) 21,01 €        

brutto 131,60 €      

c) Einäscherung von Verstorbenen bis zum netto 12,69 €        
vollendeten 1. Lebensjahr MwSt (19%) 2,41 €          

brutto 15,10 €        

d) Auslage für die zusätzliche Leichenschau vor 25,00 €        
einer Feuerbestattung gem. GesGebVO

e) Annahme und Aufbewahrung netto 29,41 €        
des Sarges bis zur Einäscherung MwSt (19%) 5,59 €          

brutto 35,00 €        

netto 13,30 €        
MwSt (19%) 2,53 €          
brutto 15,83 €        

2. Für Einäscherungen sowie für Annahme und Aufbewahrung des Sarges bis zur 
Einäscherung können einzelvertraglich abweichende Entgelte vereinbart werden. 
Ein Rechtsanspruch darauf besteht jedoch nicht.

3. Die Entgelte gemäß diesem Preisblatt treten am Tag nach der Bekanntgabe in Kraft.

1. Für die Inanspruchnahme von Leistungen des Krematoriums werden nachstehend 
aufgeführte Entgelte erhoben:

Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am ......... folgendes Preisblatt für Leistungsentgelte 
des Krematoriums der Landeshauptstadt Schwerin, SDS - Stadtwirtschaftliche 
Dienstleistungen Schwerin, Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin beschlossen:

Preisblatt

für Leistungsentgelte des Krematoriums der Landeshauptstadt Schwerin
 SDS - Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin

Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin

II) sonstige Leistungen

Urnenversand


